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Beschlüsse der Gemeindeversammlung  
 

 
An der Gemeindeversammlung vom 16. September 2021 haben 36 stimmberechtigte 
Personen teilgenommen. Sie haben folgende Beschlüsse gefasst: 
 
 

Protokoll Gemeindeversammlung 
://: Das Protokoll der Versammlung vom 23. Juni 2021 wird genehmigt.  
 
 
 

1. Genehmigung der folgenden Verpflichtungskredite: 

 

a) CHF 160'000.00 für Schulhausmobiliar und Ausstattung  
 

://: Der Verpflichtungskredit über CHF 160'000.00 für Schulhausmobiliar und 
Ausstattung wird genehmigt. 

 
 

b) CHF 85'000.00 für die Sanierung der Wohnung im Obergeschoss des Ge-
meindehauses 

 

://: Der Verpflichtungskredit über CHF 85'000.00 für die Sanierung der Wohnung 
im Obergeschoss des Gemeindehauses wird genehmigt. 

 
 

c) CHF 368'000.00 für die Teilprojekte zur Umgestaltung der Umgebung der 
Schulanlage (Teilprojekt 2 Spielbereich Süd und Teilprojekt 4 Umgebung 
Schulhauseingänge 

 

://: Der Verpflichtungskredit über CHF 368'000.00 für die Teilprojekte zur Umge-
staltung der Umgebung der Schulanlage (Teilprojekt 2 Spielbereich Süd und 
Teilprojekt 4 Umgebung Schulhauseingänge wird genehmigt. 
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1. Rechtsmittel 
 

1.1 Beschwerde 
 

Gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann gemäss § 172 ff. Gemeindege-
setz Beschwerde erhoben werden, die schriftlich zu begründen und innerhalb von  
10 Tagen an den Regierungsrat, Landeskanzlei, 4410 Liestal, einzureichen ist.  
 

1.2  Fakultatives Referendum 
 

Beschlüsse der Gemeindeversammlung sind gemäss § 49 Gemeindegesetz einer Ur-
nenabstimmung zu unterstellen, wenn dies von einem Zehntel der stimmberechtigten 
Personen der Gemeinde innert 30 Tagen beim Gemeinderat schriftlich verlangt wird. 
Vom Referendum sind ausgenommen: 
 
- Beschlüsse über Budget, Nachtragskredite zum Budget, Rechnung und  

Steuerfuss; 
- Wahlen; 
- Gemeindebegehren gem. § 49 Abs. 1 der Kantonsverfassung; 
- Ablehnungsbeschlüsse; 
- Verfahrensbeschlüsse (z.B. Protokoll). 
 
 
 
 

Grellingen, 16. September 2021      
 
Gemeinderat Grellingen 
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